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Erneut wurde im Bericht des UNO-Komitee gegen Folter kritisiert, dass in der Schweiz keine 
unabhängigen Institutionen geschaffen werden, die sich mit Klagen wegen Misshandlungen 
durch die Polizei befassen (vgl. NZZ vom 10. Mai 2005). Gewalttätige und unverhältnismässige 
Übergriffe durch die Polizei sind unbestrittenermassen auch im Kanton Basel-Stadt Realität. 
Leider existiert aber auch im Kanton Basel-Stadt keine unabhängige Beschwerdestelle für 
Personen, die von polizeilicher Gewalt betroffen sind. Das für solche Fälle zuständige, 
departementsinterne Beschwerdewesen des Sicherheitsdepartments genügt den 
rechtsstaatlichen und völkerrechtlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit einer solchen 
Beschwerdestelle entgegen der Auffassung des Sicherheitsdepartements (vgl. GPK-Bericht für 
das 2004, S. 25) sicherlich nicht. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit entsteht nicht bereits 
dadurch, dass ein Beschwerdewesen nicht dem Vorsteher der betroffenen Dienststelle 
(Polizeikommandant), sondern direkt dem Departement unterstellt wird. Der 
Departementsvorsteher ist schliesslich gleichzeitig Vorgesetzter des Polizeikommandanten und 
trägt die politische Verantwortung für sämtliche Dienststellen. Hinzu kommt, dass gegen 
Beschlüsse der departementsinternen Beschwerdeinstanz keine Rechtsmittel ergriffen werden 
können und wohl kein gesetzlicher Anspruch auf Behandlung der Beschwerde besteht. 

Vereinzelt befasst sich auch der Ombudsman mit Beschwerden von Polizeigewaltbetroffenen, 
wobei die Mehrheit der Fälle jedoch durch die departementsinterne Beschwerdestelle behandelt 
werden. Die Unabhängigkeit des Ombudsmans ist aufgrund seiner Funktion und Aufgabe 
gewährleistet. Bei der Behandlung solcher Beschwerden durch den Ombudsman besteht aber 
die Problematik, dass er keine Möglichkeiten hat, Sanktionen zu ergreifen, um seinen 
Empfehlungen Nachdruck zu verschaffen. 

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, die Schaffung einer im Sinne der obigen 
Ausführungen unabhängigen Beschwerdestelle zu prüfen und zu berichten. 
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